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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1979

Norm

ABGB §523 Ba

ABGB §523 Ca

ABGB §1293

Wr BauO §76

Wr BauO §79

Rechtssatz

Die Nichteinhaltung des zwingend vorgeschriebenen Seitenabstandes des Hauses vom Nachbargrund ( §§ 76, 79 BauO

für Wien ) berechtigt den in seinem subjektiv-ö=entlichen Nachbarrecht verletzten Anrainer, die Einhaltung des

Seitenabstandes zu verlangen. Der Beseitigungsanspruch entsteht bereits mit der Rechtsverletzung und nicht erst mit

der Geltendmachung des Anspruches.
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